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Dr. Boden 5530 13. Februar +99 5 

Betri fit 
ÖKQ- Audit-Gesetz, Eritwurf; Stellung�ahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen einer Stellungnahme zum 
Entwurf eine� ÖKO- Audit-Gesetzes mit dem Ersuchen um 
K�nntri{snahme tiber�andt. 

Mit f�eundlichem Gruß 

Urlabhängiger Verw altungssenat 

im Land Niederöst�rreich 

Dr�. B 6 d e n  

Präs ident 

Für die Richticikeit 
" 

der 

/ 
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Telefax '102742)57500 5540 

10222) 53110 5540 
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'Amtsstunden MO - fR 8 - 16 Uhr 
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5530 

I' 
Datum 

13 .. Februar 1995 

ÖKO- �udit�Ge�etz, Entwurf, Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

��m Entwurf eines 'ÖKO- Audit-Gesetzes'wird folgende 
Stellungna'hme abgegeben: 

Durch den Entwurf sind die unabh�ngigen Ve�waltungssenate 
einerseits �ls Berufungsbehörde gem�ß § 22 des Entwurfes,und 
als B�rufungsbeh6rd� in verw�ltungsstrafsachen betroffen. ' 

1. Zur Übertragung zus�tzlicher Aufgaben an die Unabhängigen 
V�rW�ltungs�enate wird - wi e bereits in mehrer�n Stellu�g�ahmen . . . 

,zu GesetzesenhJOrfen - hingevJiesen,' daß eine' derartige' 
,Übertragung nach eine� einheitlichen Konzept eriolgen sollte. 

Die im Entworf fOr den Un�bhbngigen.·verwaltungssenat 
vorgesehenen Kompet�nzen �l� Berufungsbehörde (atisgenommen iri 
Verwal tungs�trafsaChe� ) g'eb�n in einen-Bereich hi

'
nein, der dem 

Begriff "civil right!';?" zugeordnet werden könnte'. Es f�hl t 
jedoch die Einbindurig dieser Aufgabenübertragung in e�n 
Konzept, das �wischen dem Bund und den Ländern' unter Beiziehung 
der unabhängigen verwaltu�gs�enate festgelegt werden sollte. 

,Wenngleich riunmehr vom gundeskanzle�amt �in �ermin fOr erste' 
. Gesprä'che 'zur 'Erarbei tung eines 'd�rartigen Konzeptes : 

bekanntgegeben wurde, sind'die eben angefOhtten Vorbehalte 

' - 10 '  
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jedenfalls. nach wie v6r _zu�r�fferid. Sie könnten erst dann 
zurückgenommen werden, wenn das Konzept tatsächlich vorliegt 
und entsprechend umgesetzt wird. 
Dem Unabhängi�eh Verwalt0ngssenat im Land NÖ ist klar, daß für 
die �r�rbeitung des e�nheitlichen Konzeptes das 

, . 
B'undeskanzleramt zuständi� ist. Trotzdem erscheint es 
notwendig, anläßli6h der d0rch 4en vorliegenden Entwuif 
vorgesehenen Übertr�Qung von Aufgaben an die 0n�bhängi�en 
Verwal tu.ngssenate dieses Problem aufzuzeigen bzw. 'in Erinnerung 

J. 
,zu rufen. 

2. Es ist darauf hinzuweiseri, daß der Entwurf insofern 
unvollständig ist, als bei der Kostenschätzung keinerlei . . . . , 

Rücksicht auf die bei den unabh�'lngigen Verwaltungssenaten in 
den. Ländern zu erwartenden -Kosten genommen wi�d. 

In dem Zusammenhang mtiß zur Mehr�elastung, die bei Realisier�ng 
de� Entwurfes für d�n Unabhängigen Verwaltungssenat im Land NÖ' 
zu erwarten' ist, ,gesagt werden.! da [3 diese nicht exakt 
abgeschätz t vJerden kanp . .  Da E-:i.rH,"l: s2i ts beacht'l iche Strafrahmen 
vorgesehen si nd und anc1ereTs�-::j t.'=.> j �ne Ve n" a l tungsmaßnahmen, 
welche nlit Berufung beim unabhjngig�n Verwaltungssenat bekämpft 
werden können, massive wirtschaftlicHe Interessen der 
Betroffenen berühren, kann durchaus mit einer beachtlichen Zahl 
von Strafberufungen bzw. B�rufungen gerechn�t werden. 

Schli�ßlich muß bei der Abs6hätzung der künftigen Mehrbelastung 
darauf hirige�iesen wer�en, daß laufend Gesetzesentwürfe 
e�stellt werden/ welche die Übertragung von Aufg�ben oder die 
Neueinführung von Str�ftatbeständen oder die Erhöh�ng von 

. S�rafrahmen vorgesepen. Selbst wenn die Belastung�,durch den 
einzelnen Entwurf an sich nicht so ins Gewicht fällt oder nicht 
genau �bschätz�ar ist; �igibt sich doch ein Summeneffekt. 
Da�au�folgt,'daß durch eine Mehrzahl, von z�sätzlichen Aufgaben 

,,- . . ' , . 
eine ganz beachtliche Mehrbelastung des Unabhärigigen 
Verwaltungsenates. z� erwar te ri ist. 
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3. Nach dem Entwurf sollen in unmibtelbarer Bundesverwaltung 
Aufgaben vollzogen werden, welche zum Großteil wegen der . 
zugrunde�iegenden Mateiien in mittelbarer Bundesverwaltung 
vollzogen werden s611ten (siehe Seite 11 und'12der 
Erl�ut�ruhge� ). Durch die im fhi�Gtf gew�hlte Konstruktion wird 
de� Landeshauptmann als Organ der mittelbar�n Bundesverwaltup9 
ausgeschaltet: Auch die fUr die unmittelbar��be�tragung von 

, Aufgaben an die unabh�ngi�en Verwaltungssenate gem�ß,Art. 129 a 
Abs. 2 B�VG notwendige Zustimmung der L�nder zur Kund�achung 
des betreffende� Gesetzes wird dadurch ausge�chaltet. So 

gesehen, bestehen gegen den Eniwurf verfas�ungsrechtliche 
Bedenken. 

Dem Pr�sidium des Nationalrates wurden 25 Ausfertigun�en 
übersandt; 

Mit freundlichem Gruß 
Unabhangiger Verwaltungssenat 

im 'Land Niederösterrei�h 

�ür die Richti�keit 

der Ausfertigung 

" 

Dr. B 0 d e n  

P r �� �3 j. eJ (-:; n t. 

8/SN-5/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




